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S
eit 2011 arbeitet Marvin Hüt-
her bei Volkswagen in Wolfs-

burg. Anders als seine Kollegin-
nen und Kollegen war der heute
28-Jährige aber viele Jahre nicht
direkt bei VW angestellt. Hüther
war Leiharbeiter. Die Folge: Für
die gleiche Arbeit verdiente er
deutlich weniger. Damals war das
der Mindestlohn, acht Euro die
Stunde. „Als Leiharbeiter ist man
der letzte Mann in der Kette“, er-
zählt Hüther heute. Er habe sich
benachteiligt gefühlt, der Druck
sei groß gewesen. „Du kannst je-
derzeit rausgeworfen werden.“

Wie Hüther geht es rund
781300 Menschen in Deutschland
(Stand April 2022). Als Leiharbei-
terinnen und Leiharbeiter verdie-
nen sie je nach Branche bis zu 40
Prozent weniger als die Stammbe-
legschaft. Das geht aus einer Ant-
wort der Bundesregierung auf ei-
ne Anfrage der Linkspartei her-
vor, die der FR vorliegt.

„Es gibt eine starke Ausgren-
zung“, sagt Wolfgang Däubler.
Der renommierte Arbeitsrechtler
kämpft seit vielen Jahren gegen
die Diskriminierung der Leihar-
beit. Und das erfolgreich: Im De-
zember urteilte der Europäische
Gerichtshof (EuGH): Leiharbei-
tende dürfen zwar schlechter be-
zahlt werden als die Stammbeleg-
schaft – aber nur wenn sie dafür
einen angemessenen Ausgleich
bekommen. „Das ist ein großer
Erfolg für Leiharbeiter“, sagt
Däubler, der die erfolgreiche Kla-
ge beim Gang durch die Instanzen
begleitet hatte.

Geklagt hatte eine Frau, die
Anfang 2017 bei einem Leihar-
beitsunternehmen angestellt war.
Dieses überließ sie einem Einzel-
handelsunternehmen, wo sie für
9,23 Euro pro Stunde arbeitete.
Die Stammbelegschaft erhielt da-
gegen 13,64 Euro brutto. Die Frau
klagte und forderte eine zusätzli-
che Vergütung in Höhe der Diffe-
renz. Nach dem Gang durch die
Instanzen legte das Bundesar-
beitsgericht (BAG) den Fall
schließlich dem EuGH vor.

Der EuGH entschied nun,
dass Leiharbeiter:innen den glei-
chen Schutz verdienen wie die
Stammbelegschaft. Weichen Ta-
rifverträge wie in Deutschland
davon ab, müssen diese Tarifver-
träge den in der EU-Leiharbeits-
richtlinie vorgesehenen „Gesamt-
schutz“ der Leiharbeiter:innen
einhalten. Das heißt: Wer weniger
verdient, hat Anspruch auf Aus-
gleich, zum Beispiel in Form zu-
sätzlicher Urlaubstage.

„Die bisherige Praxis in
Deutschland ist damit nicht mehr
legal“, sagt der Jurist Wolfgang
Däubler. Seit 2004 sehen die
deutschen Gesetze für Leiharbei-
tende Equal Pay und Equal Treat-
ment vor, gleichen Lohn und glei-
che Bedingungen. Doch die Ge-
werkschaften und die Arbeitgeber
nutzen eine gesetzliche Öffnungs-

klausel, um in Tarifverträgen
niedrigere Löhne zu vereinbaren.
„Das geht künftig nur noch,
wenn die Tarifverträge eine
gleichwertige Kompensation vor-
sehen“, sagt Däubler.

Die Arbeitgeberverbände ge-
ben sich betont gelassen: Man
werde abwarten, wie das Bundes-
arbeitsgericht auf die EuGH-Ent-
scheidung reagieren werde, teilt
der Bundesarbeitgeberverband
der Personaldienstleister (BAP)
mit. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB), mit dem die
Arbeitgeberverbände die Tarifver-
träge verhandeln, lehnt ein Ge-
spräch mit der FR zu dem Thema
ab: Die zuständige Fachkollegin
sei im Urlaub.

Die IG Metall lobt die EuGH-
Entscheidung zwar als „gut für
die Rechte und den Schutz der
Leihbeschäftigten“, betont aber
auch, dass der Europäische Ge-
richtshof „zur speziellen gesetzli-
chen und tariflichen Situation in
Deutschland“ keine Stellung ge-
nommen habe. „Hier erwarten
wir Konkretisierungen des Bun-
desarbeitsgerichts mit Blick auf
Anforderungen an das Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz und Tarif-
verträge“, sagt ein Sprecher. Ähn-
lich ist die Position der Bundesre-
gierung, wie Kerstin Griese, par-
lamentarische Staatssekretärin im
Bundesarbeitsministerium, im
Bundestag sagte.

Wolfgang Däubler kritisiert
die abwartende Haltung der Ge-
werkschaften. „Es gibt einzelne
Gewerkschafter, die es ganz gut
finden, dass Leiharbeiter schlech-

ter gestellt sind beim Lohn und
beim Bestandsschutz. Sie sehen
die Leiharbeiter als Polster für
wirtschaftlich schlechte Zeiten,
weil sie da als erste nach Hause
geschickt werden. Solidarität
sieht anders aus.“

Die Idee der Leiharbeit – auch
Zeitarbeit oder Arbeitnehmer-
überlassung genannt – kommt
aus den USA. Seit 1972 ist sie hier-
zulande durch das Arbeitnehmer-

überlassungsgesetz (AÜG) gere-
gelt: Arbeitskräfte werden von ei-
nem Verleihunternehmen, bei
dem sie angestellt sind, einem an-
deren Unternehmen für eine be-
stimmte Zeit überlassen.

Mit den Hartz-Gesetzen flexi-
bilisierte die rot-grüne Bundesre-
gierung Anfang der 2000er-Jahre
den deutschen Arbeitsmarkt und
lockerte auch die Regeln für Leih-
arbeit. Daraufhin stieg die Zahl
der Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeiter stark an, ihre Löhne la-
gen meist aber deutlich unter der
jeweiligen Stammbelegschaft.
„Wir haben einen der besten
Niedriglohnsektoren aufgebaut,
den es in Europa gib“, lobte sich
Bundeskanzler Gerhard Schröder
2005 in Davos.

Und heute? Heute arbeiten
knapp 61 Prozent der Leiharbeits-
kräfte in Vollzeit für ein Einkom-
men unterhalb der Niedriglohn-
schwelle, sie verdienen weniger
als 2344 Euro pro Monat. In der
Gesamtwirtschaft beziehen dage-
gen nur knapp 18 Prozent der Be-
schäftigten einen Niedriglohn.
Das geht aus einer Antwort der
Bundesregierung auf eine Kleine

Anfrage der Bundestagsabgeord-
neten Susanne Ferschl (Linkspar-
tei) hervor, die der FR vorliegt.

Die Daten zeigen außerdem:
Der Anteil ausländischer Leihar-
beitskräfte ist deutlich gestiegen,
von 26,6 Prozent im Jahr 2016 auf
43 Prozent im Jahr 2022. Auslän-
dische Leiharbeiter:innen verdie-
nen im Schnitt auch 470 Euro pro
Monat weniger als deutsche Leih-
arbeitskräfte.

Für Susanne Ferschl ist nun
die Ampel-Koalition gefordert:
„Die Bundesregierung muss eine
gesetzliche Klarstellung auf den
Weg bringen und die Tariföff-
nungsklausel im Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz streichen.“
Theoretisch bedeute das EuGH-
Urteil für die einzelnen Beschäf-
tigten zwar eine Verbesserung,
sagt die Politikerin der Linkspar-
tei zur FR. Ohne eine gesetzliche
Klarstellung werde das aber in
der Praxis kaum eine Auswirkung
haben, denn jede und jeder Leih-
arbeitsbeschäftigte müsste indivi-
duell auf Gleichbehandlung kla-
gen. Aus einem bestehenden Ar-
beitsverhältnis passiere das aller-
dings so gut wie nie. „Das Nicht-
Handeln der Bundesregierung
verlängert die europarechtswidri-
ge Ausbeutung der Leiharbeitsbe-
schäftigten.“

Das Bundesarbeitsgericht soll
sein Urteil zur Leiharbeit am 31.
Mai fällen. Aber auch dann wer-
den einige Fragen offen bleiben:
Wie könnte der Ausgleich ausse-
hen, damit der Gesamtschutz bei
niedrigeren Löhnen gewahrt ist?
Jurist:innen rätseln auch, welche
Folgen der konkrete Vergleich im
Einzelfall hat, den der EuGH for-
dert. Und, vielleicht die wichtigs-
te Frage: Verliert die Leiharbeit
durch die Kompensation an At-
traktivität für Unternehmen?

Marvin Hüther jedenfalls hat
den Absprung geschafft. Seit 2017
arbeitet er festangestellt bei
Volkswagen. Unter seine Zeit als
Leiharbeiter zieht er ein gemisch-
tes Fazit, trotz Druck, niedrigerem
Lohn und Angst vor dem Jobver-
lust: „Die Leiharbeit ist nicht
schlecht für Leute mit wenig Bil-
dung, um in Firmen wie VW hi-
neinzurutschen.“
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Mehr Fairness im Job
Leiharbeitskräfte verdienen häufig weniger als die Stammbelegschaft. Das regeln Tarifverträge.

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs stellt diese Praxis nun infrage / Von Steffen Herrmann

DAS BA RO M E TER

Der FR-Arbeitsmarktindex (FRAX) ist
eine Entwicklung der Frankfurter Rund-
schau und des Wirtschaftsforschungs-
instituts WifOR. Er wurde in enger Ab-
stimmung zwischen Journalist:innen
und Forschenden erarbeitet. Grundge-
danke ist, dass die Arbeitslosen- und
Erwerbstätigenzahlen alleine keine fun-
dierte Bewertung des Arbeitsmarktes
ermöglichen. Es kommt ebenfalls auf die
Qualität der Arbeit an oder darauf, dass
die Menschen von ihrer Arbeit leben
können. Der FRAX analysiert deshalb
den deutschen Arbeitsmarkt in fünf
Kategorien und anhand von 18 Indikato-
ren, um so zu einem stimmigen Gesamt-
bild zu kommen. Alle Texte finden Sie auf
fr.de/frax auch online. FR

BESCHÄF TIGUNG

Nach einem Plus in den Vormona-
ten steht vor der Beschäftigung

nun ein Minus: Um 0,5 Punkte ver-
schlechtert sich diese Kategorie im vier-
ten Quartal 2022. Der wichtigste Grund
dafür: Die Arbeitslosigkeit steigt um
knapp vier Prozent. Gut 2,5 Millionen
Menschen waren Ende 2022 ohne Job,
etwa 100 000 Menschen mehr als im
Vorjahresquartal. Ein anderer Trend
dämpft den Zuwachs bei der Arbeitslo-
sigkeit: Denn gleichzeitig legte die Zahl
der Erwerbstätigen zu um 540 000 Per-
sonen auf 45,7 Millionen Menschen. Die
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden lag
im vierten Quartal bei 15,2 Milliarden
Stunden – das waren 111 Millionen weni-
ger als im Vorjahresquartal. sbh

EINKO M M E N

Die Inflation spielt inzwischen
auch beim FRAX eine dominante

Rolle. Die Preissteigerungen sorgen für
eine deutliche Verschlechterung der Ein-
kommensentwicklung um fünf Punkte.
Der Bruttoverdienst legte im vierten
Quartal zwar um 6,4 Prozent zu. Der Zu-
wachs bei den Löhnen reichte aber
nicht, um den Anstieg der Verbraucher-
preise zu kompensieren, die um 8,6 Pro-
zent zulegten. Die Folge: Der Reallohnin-
dex sank deutlich, die Kaufkraft der Bür-
gerinnen und Bürger ließ nach. Positiv
dagegen ist, dass die Zahl der Aufsto-
cker:innen zurückgegangen sind. Das
sind Menschen, die zwar arbeiten, aber
auch Leistungen aus der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende beziehen. sbh

Arbeitsmarkt
Leiharbeit soll Unternehmen helfen, flexibel auf die Auftragslage reagieren zu können. Für viele Beschäftigte

ist das Instrument allerdings nicht besonders vorteilhaft. In einer Branche ist das allerdings anders.

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn? Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sind oft schlechtergestellt als andere Beschäftigte im Unternehmen. IMAGO

Z U G A N G S C H A N C E N

Diese Kategorie war mal das Sor-
genkind des FRAX; der Pfeil zeigte

regelmäßig nach unten. In den zurück-
liegenden beiden Quartalen war das an-
ders. Der Weg auf den Arbeitsmarkt ge-
lingt leichter, die Zugangschancen legen
im vierten Quartal um 3,7 Punkte zu. Vor
allem bei den Langzeitarbeitslosen sieht
es gut aus, also allen Menschen, die län-
ger als ein Jahr ohne Job sind. Ihr Anteil
an allen Arbeitslosen ging im vierten
Quartal zurück: von 40,8 Prozent auf
34,7 Prozent. Auch positiv: Die Arbeitslo-
sigkeit der Randaltersgruppen sank
leicht und lag zuletzt bei 32,5 Prozent.
Vor allem den Über-54-Jährigen gelang
es besser, auf dem Arbeitsmarkt wieder
Fuß zu fassen. sbh

ARBEITSBEDINGUNGEN

Die gute Entwicklung bei den Ar-
beitsbedingungen schwächt das

Minus, das vor dem FRAX insgesamt
steht, etwas ab. Die Kategorie legte im
vierten Quartal 2022 um 2,8 Punkte zu.
Es verbesserten sich vor allem die Rah-
menbedingungen am Arbeitsplatz. Ein
Beispiel: Etwa 14 Prozent der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gaben an,
keine emotionale Bindung zu ihrem Ar-
beitgeber zu haben. Das sind weniger als
noch im vierten Quartal 2021. Ist das ei-
ne Folge der Rückkehr aus dem Homeof-
fice in den Betrieb? Dafür spricht auch,
dass die Zahl der Arbeits- und Wegeun-
fälle um 64 000 Unfälle angestiegen ist.
Das ist eine Zunahme von knapp sieben
Prozent. sbh

2083
EURO

ist das Medianentgelt

einer Leiharbeitskraft pro
Monat. Das sind knapp

1500 Euro weniger als

der monatliche

Bruttoverdienst aller

Vollzeitbeschäftigten.

AUSBILDUNG

Weiter bergab geht es bei der Ka-
tegorie der Ausbildung. Das liegt

vor allem daran, dass die Übernahme-
quote von Auszubildenden wahrschein-
lich bei 72 Prozent liegen wird. Im Vor-
jahresquartal hatten die Fachleute die
Situation noch viel besser eingeschätzt.
Das Verhältnis von Angebot und Nach-
frage auf dem Ausbildungsmarkt ver-
bessert sich dagegen leicht: Im vierten
Quartal kamen auf 100 Bewerberinnen
und Bewerber rund 101,6 Ausbildungs-
platzangebote. Insgesamt wurden im
gesamten Jahr 2022 rund 475 000 Aus-
bildungsverträge unterschrieben. Das
waren etwas mehr als im Vorjahr, aber
noch deutlich weniger als in den Jahren
vor der Corona-Pandemie. sbh

Deutlicher Anstieg

Leiharbeit in Deutschland im Jahresdurchschnitt von 2002 bis 2021, in Tausend
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Leiharbeit in der Pflege boomt
Immer mehr Fachkräfte sind nicht mehr direkt bei Kliniken und Heimen angestellt

VO N ST E F F E N H E R R M A N N

F
ür viele Menschen ist die
Leiharbeit unattraktiv: Die

Löhne sind niedriger, die Arbeits-
bedingungen häufig schlechter.
In der Pflege ist das anders: Im-
mer mehr Pflegerinnen und Pfle-
ger zieht es in die Leiharbeit. Dort
verdienen sie mehr Geld, können
sich ihre Arbeitszeit besser eintei-
len und müssen weniger Nacht-
oder Wochenendschichten über-
nehmen. Das setzt Verbände und
auch die Politik unter Druck.

Von 2015 bis 2022 hat sich der
Anteil von Leiharbeitskräften an
allen Beschäftigten knapp verdop-
pelt in medizinischen Gesund-
heitsberufen (zu denen die Pflege
gehört), wie aus einer Antwort
der Bundesregierung auf eine An-
frage der Linkspartei im Bundes-
tag hervorgeht. Laut der „Süd-
deutschen Zeitung“ legte die Zahl
der Leiharbeitenden in der Pflege
im vergangenen Jahr nochmal
sprunghaft zu: um fast zehn Pro-
zent in der Krankenpflege und um
23 Prozent in der Altenpflege. Ins-
gesamt ist der Anteil zwar noch
gering, aber er wächst schnell.

Die Daten zeigen auch: Wäh-
rend die meisten Leiharbeitskräf-
te im Schnitt weniger verdienen
als ihre Kolleginnen und Kollegen
des Stammpersonals, ist es in der
Pflege anders. Das Medienentgelt
von Leiharbeiter:innen in medizi-
nischen Gesundheitsberufen ist
13,1 Prozent höher. Sie verdienen
monatlich 467 Euro mehr.

Die Leiharbeiterinnen und
Leiharbeiter sind begehrt in der
Pflege, weil der Personalmangel

ohne sie ein noch größeres Pro-
blem werden würde. Laut dem
Berufsverband für Pflegeberufe
sind derzeit knapp 200000 Voll-
zeitkräfte zu wenig in der Pflege
beschäftigt. Die unbesetzten Stel-
len sind das eine Problem. Das
andere: die hohe Krankheits-
quote. Pflegekräfte sind häufiger
krank als Beschäftigte in anderen
Branchen. 25,8 Tage waren Alten-
pflegekräfte 2021 im Durchschnitt
krankgeschrieben, wie die Tech-
niker Krankenkasse ausgewertet
hat. Das waren rund zwölf Tage
mehr im Jahr als Berufstätige ins-
gesamt (13,9 Tage).

Von dieser Situation profitie-
ren die Leiharbeitskräfte – und
auch die Unternehmen, die sie
den Pflegeheimen und Kranken-

häusern überlassen. Die wieder-
um beklagen sich: „Leiharbeit im
Krankenhaus entwickelt sich von
der Ausnahme zum Regelfall“,
warnte die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft (DKG) im Febru-
ar. Immer mehr Beschäftigte
wanderten in die Leiharbeit ab,
„so dass sich eine Spirale entwi-
ckelt, deren Ende ohne Eingriffe
nicht absehbar ist“.

Für die Arbeitgeber steigen
vor allem die Kosten: Eine
Leiharbeitskraft kostet sie rund
108500 Euro im Jahr. Eine festan-
gestellte Tarifkraft (Stufe P-7) da-
gegen nur rund 60000 Euro. Ins-
gesamt verursacht die zunehmen-
de Leiharbeit so Mehrkosten von
mehr als 606 Millionen Euro, wie
die Unionsfraktion im Bundestag

laut „Süddeutscher Zeitung“ er-
rechnet hat.

Von vielen Seiten kommt des-
halb die Forderung an Gesund-
heitsminister Karl Lauterbach:
Leiharbeit solle beschränkt wer-
den. Tatsächlich will auch der
SPD-Politiker die Leiharbeit ein-
dämmen – allerdings nur in Pfle-
ge- und Seniorenheimen, nicht in
Krankenhäusern.

„4500 Euro sollten es sein“

Laut einem Gesetzesentwurf für
die Pflegereform von Mitte März
dürfen Pflegeeinrichtungen künf-
tig die Mehrkosten für den Ein-
satz von Leiharbeitenden nicht
den Pflegekassen in Rechnung
stellen. Abgerechnet werden dür-
fen maximal die in der Branche
üblichen Tariflöhne. Auch Ver-
mittlungsgebühren für die Zeit-
arbeitsfirmen dürfen nicht wei-
tergereicht werden.

Die Spartengewerkschaft Bo-
chumer Bund kritisiert gegenüber
der FR eine „groteske“ Situation:
„Ein Verbot der Leiharbeit würde
lediglich ein Symptom bekämp-
fen, nicht aber die Ursachen“, sag-
te ein Sprecher. Die 2020 gegrün-
dete Gewerkschaft für Pfleger:in-
nen fordert stattdessen unter an-
derem ein Einstiegsgehalt von
4500 Euro. „Wenn die Politi-
ker:innen glauben, sie können
Pflegende, die aus gutem Grund in
Leasingfirmen abgewandert sind,
einfach durch Verbote zurückge-
winnen, sind sie auf dem Holz-
weg.“ Eine Begrenzung der Leih-
arbeit werde nur zu noch weniger
verfügbaren Pflegekräften führen.

Für viele Pflegekräfte ist die Leiharbeit attraktiv. DPA
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